

Checkliste: Vereinfachter Ausschluss


Vereinfachter Ausschluss 

	Checkliste: Voraussetzungen für eine rechtssichere Streichung aus der Mitgliederliste
	Erfüllt

	Es gibt in der Satzung eine Regelung zum Vereinsausschluss durch Streichung von der Mitgliederliste.
	❑

	Falls eine Satzungsregelung fehlt: Es wurde stattdessen die „Kündigung aus wichtigem Grund“ gewählt.
	❑

	In der Satzungsregelung ist das Fehlverhalten benannt, das zum Ausschluss durch Streichung von der Mitgliederliste führen kann.
	❑

	Das Fehlverhalten ist konkret und eindeutig beschrieben.
	❑

	Der dem Mitglied vorgeworfene Sachverhalt erfüllt die Voraussetzungen des in der Satzung genannten Fehlverhaltens.
	❑

	Das Fehlverhalten ist anhand von Unterlagen beweisbar.
	❑

	Vor dem Ausschluss sind laut Satzung keine milderen Strafen möglich (z. B. vorübergehendes Ruhen der Mitgliedschaftsrechte).
	❑

	Der Ausschluss wird von dem laut Satzung zuständigen Organ durchgeführt.
	❑

	Das Verfahren wird genauso durchgeführt wie in der Satzung beschrieben.
	❑

	Das betroffene Mitglied hat im vereinfachten Ausschlussverfahren durch Streichung von der Mitgliederliste keinen Anspruch auf rechtliches Gehör. Sie können es gewähren, müssen es aber nicht.
	❑

	Der Vorstand (oder die Mitgliederversammlung) beschließt mit einfacher Mehrheit darüber, ob das Mitglied ausgeschlossen wird oder nicht. Achtung: Prüfen Sie, ob Ihre Satzung ggf. eine andere Mehrheit vorsieht!
	❑

	Hat der Vorstand oder die Mitgliederversammlung den Ausschluss beschlossen, wird dem Mitglied der Ausschluss mitgeteilt. Erst mit der Bekanntgabe wird der Ausschluss wirksam. Es reicht bei nicht mehr auffindbaren Mitgliedern auch der Versuch (Zustellung an die letzte bekannte Adresse und unzustellbaren Rückläufer zu den Akten nehmen).
	❑
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Damit Vereinsfiihrung Freude macht




